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70. Jahrgang  ·  Nummer 11  ·  Donnerstag, 15. März 2018

Große Osternestsuche:     
Annahme leerer Osternester 

Montag, 19. bis Mittwoch, 21. März 2018: 9.00 – 12.30 Uhr, 
14.00 – 16.00 Uhr; Donnerstag, 22. März 2018: 9.00 – 12.30 
Uhr, 15.00 – 18.00 Uhr. 

Die leeren Osternester werden in der Tourist Info, Marktplatz 11 
(Schlossgebäude), angenommen. 

Ostergeschenk: Herzogenaurach-Schokolade 

Seit 2013 gibt es 
die  fair gehandelte 
Stadtschokolade in 
Herzogenaurach zu 
kaufen. Die Bürge-
rinnen und Bürger 
Herzogenaurachs 
entschieden sich da-

mals im Rahmen einiger Schokoladenverkostungen für die Scho-
koladensorte „Extradunkle Milchschokolade gefüllt mit Nüssen“ 
der Firma Zotter. Die Schokolade ist handgeschöpft, in Bioqualität, 
fair hergestellt und kostet 3,50 EUR.

Mit Hinblick auf Ostern haben einige Herzogenauracher Lä-
den ihre „Stadtschokoladenvorräte“ wieder aufgebessert. Die 
Suche nach einer kleinen, fairen und süßen Herzogenauracher 
Osteraufmerksamkeit hat in folgenden Geschäften Erfolg: Fair 
schenk, Bücher, Medien und Mehr, Blumen Gauch sowie im 
Dasslers.

Nächste Stadtratssitzung 

Am Donnerstag, 22. März 2018, findet um 18.00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses die nächste Stadtratssitzung statt. Die 
Tagesordnung ist ab Freitag, 16. März 2018, unter www.herzo-
genaurach.de, Stichwort: „Bürgerinformationssystem“, abrufbar. 
Von 17.30 – 17.45 Uhr besteht vor der Stadtratssitzung – neben 
allen anderen Kontaktmöglichkeiten – immer die Gelegenheit zur 
spontanen Bürgersprechmöglichkeit mit Stadträten und Erstem 
Bürgermeister.

Sperrung von Hauptstraße und Marktplatz zur 
Stadtmesse Bauen – Wohnen – Renovieren

Anlässlich der Stadtmesse ‚Bauen – Wohnen – Renovieren sind 
die Hauptstraße zwischen Bad- und Steggasse sowie der Markt-
platz, einschließlich der Bewohnerparkplätze ‚Am Schloßgraben, 
am Samstag, 24. März 2018, von 6.00 bis 18.00 Uhr, für den Fahr-
zeugverkehr gesperrt. Für den Aufbau der Messestände muss die 
Hauptstraße bereits ab Freitag, 23. März 2018, 12.00 Uhr, gesperrt 
werden. Die Durchfahrt von der Badgasse zur Hinteren Gasse 
über den Steinweg bleibt während der Aufbauarbeiten möglich. 
Durch die Sperrung kommt es auch zu Beeinträchtigungen im 
HerzoBus-Verkehr. Die Linie 279 wird am Samstag, 24. März 2018, 
die Haltestellen „Marktplatz“ und ‚„Adlerstraße“ nicht bedienen.

Für die entstehenden Beeinträchtigungen bitten wir um Ver-
ständnis.
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Markttreffen der „Nachbarschaftshilfe HerzoTausch“
Am Donnerstag, 22. März 2018, laden die ehrenamtlich tätigen 

„Herzo-Heinzelmännchen“ ab 18.00 Uhr zum monatlich statt-
findenden Markttreffen in das Generationen.Zentrum, Erlanger 
Str. 16, ein.

Teilnehmen kann jeder, der materielle Dinge oder Dienstlei-
stungen tauschen möchte. Im Gegensatz zu üblichen Tauschbör-
sen können hier nicht nur Gegenstände getauscht werden, sondern 
vor allem auch persönliche Fähigkeiten und Hilfestellungen.

Das rabatz in der Erlanger Str. 56a hat montags, mittwochs und 
freitags ab 15.30 Uhr geöffnet (FreiRaum).

Freitag, 16. März 2018: FreiRaum-Themenwoche Teil III: Ran 
an den Speck!

Warum Fitnessstudio? Viele Übungen können auch zu Hause 
gemacht werden, ganz ohne teure Geräte. Doch was ist wirklich 
effektiv, und was genau steckt hinter den Trainingsapps? Gemein-
sam wird ein ausgewogenes Workout erstellt und gezeigt, dass 
auch zusammen super trainiert werden kann. 

Bitte Sportkleidung mitbringen. Beginn 17.00 Uhr, Teilnahme 
kostenlos, Anmeldung erforderlich, Tel. 09132 / 62482. 

Montag, 19. März 2018: Bastelbude – „Traumfänger“
Domy bastelt mit Interessierten Traumfänger – ideal als Ge-

schenk oder zum Selbstbehalten. 
Werkstatt von 15.30 – 17.30 Uhr geöffnet.
Dienstag, 20. März 2018: Offene Werkstatt/Fahrradwerkstatt
Basteln, werken, reparieren unter Anleitung. Hier können auch 

gebrauchte Fahrräder auf Spendenbasis abgegeben werden. 
14.30 – 16.30 Uhr.

Ausführliche Informationen auf www.herzogenaurach.de/rabatz.

Vorlesen in der Bücherei
Der Frühling ist da, und die Siebenschläfer erwachen aus ihrem 

Winterschlaf. Alle außer dem kleinen Siebenschläfer, der im Herbst 
viel zu spät ins Bett gegangen ist. Wie Sabine Bohlmanns „Ge-
schichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte“ 
ausgeht, erfahren Kinder ab 4 Jahren am Donnerstag, 22. März 
2018, um 16.00 Uhr in der Stadtbücherei. Eintritt frei.

Ausführliches Programm unter:
www.herzogenaurach.de

• über 40 Aussteller
• kostenlose Fachvorträge
• Baumobil für Kinder

Veranstalter: Stadt Herzogenaurach

Samstag, 24. März 2018 
9.00 – 14.00 Uhr, 
Herzogenaurach, Innenstadt

 BAUEN 
   WOHNEN 
  RENOVIEREN

15. Stadtmesse

15. Stadtmesse Bauen – Wohnen – Reno-
vieren: Kostenlose Fachvorträge

THEMENGEBIET ENERGIE 
Samstag, 24. März 2018 – Vortragsraum Sparkasse, Ein-
gang Badgasse

10.00 Uhr: „Photovoltaik – Strom selbst erzeugen, spei-
chern und selber verbrauchen“, Referent: Willi Harhammer, 
iKratos Solar und Energietechnik GmbH, Weißenohe
11.30 Uhr: „Herzogenaurach, Bayern, BAFA und KfW – 
Förderprogramme zur Energieeffizienz am Gebäude im 
Überblick“, Referent: Herbert Schuhmann, Umweltbüro 
Schuhmann, Fürth
13.00 Uhr: „Hocheffiziente Wärmepumpe mit garantiertem 
Jahresstromverbrauch“, Referent: Hans-Peter Höcker, 
Höcker Wärmepumpen GmbH, Erlangen

THEMENGEBIET WOHNEN 
Samstag, 24. März 2018 – Raum 2 in der Volkshochschule, 
Badgasse 4

10.00 Uhr: „Trinkwasserbeprobung auf Legionellen – 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung“, Referent: 
Michael Enkhardt, Staatl. gepr. Sanitärtechniker und Sach-
verständiger für Haustechnik 
12.00 Uhr: „Schimmelpilze in Innenräumen – Ursachen“, 
Referentin: Karin E. Götz, Avalon Gebäudedienstleistungen, 
Herzogenaurach

Informationsveranstaltung zum  
Bebauungsplan Nr. 68 , Sondergebiet Beet-
hovenstraße, nach § 13a BauGB

Zu oben genanntem Bauleitplanverfahren findet am Diens-
tag, 20. März 2018, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses eine Informationsveranstaltung statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.
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Der Planungs- und Umweltausschuss der 
Stadt Herzogenaurach hat in seiner Sitzung 
vom 19. Februar 2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 68 „Sondergebiet 
Beethovenstraße“ nach § 13a BauGB 
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist aus dem nachstehenden Lageplan 
vom 2. Februar 2018 (ohne Maßstab) 
ersichtlich.

Der Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufgestellt. Es wird keine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öf-
fentlichkeit zu den allgemeinen Zielen und 
Zwecken sowie den wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten kann, 
liegen vom 16. März bis einschließlich 6. 
April 2018 im Rathaus, Schlossgebäude, 
2. Stock (Flurbereich zum Zimmer 207) 
während der Dienststunden Montag und 
Mittwoch: 8.30 – 12.30 Uhr und 14.00 
– 16.00 Uhr; Dienstag: 7.30 – 12.30 Uhr 

und 13.00 – 16.00 Uhr; Donnerstag: 
8.30 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr; 
Freitag: 8.30 – 12.30 Uhr 

gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB zu je-
dermanns Einsicht aus.

Während der Dienststunden stehen 
die Mitarbeiter des Amtes für Planung, 
Natur und Umwelt, Schlossgebäude, 2. 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  Bebauungsplan Nr. 68 „Sondergebiet Beethovenstraße“, nach 
§ 13a BauGB; Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses mit gleichzeitiger frühzeitiger Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 2 Abs. 1 und § 13a Abs. 3 BauGB – Beschleunigtes Verfahren 

Stock, Zimmer 207, für Informationen zur 
Verfügung.

Allen Personen ist die Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung gegeben. Während 
der Auslegungsfrist können von jedermann 
Äußerungen zum Bebauungsplan-Entwurf 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Herzogenaurach abgegeben werden. 

Hinweise:
Da der Auslegungsort keinen barrierefrei-

en Zugang hat, können Personen, welche 
aufgrund einer Behinderung den Ort der 
Auslegung nicht erreichen können, unter 
Tel. 09132 / 901-231 eine Möglichkeit der 
Einsichtnahme und eventuellen Abgabe 
einer Stellungnahme vereinbaren.

Die Planunterlagen können während des 
Auslegungszeitraums (ab dem 16. März 
2018) auch im Internet (www.herzogenau-
rach.de) unter dem Suchbegriff „Aktuelle 
Bauleitplanung“ eingesehen werden.

Erläuterung: 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-

planes erstreckt sich von der Beethoven-
straße in östliche Richtung entlang der 
nördlichen Bauzeile der Egkstraße und 
schließt das Grundstück des bisherigen 
Hartplatzes mit ein. Im westlichen Teil ist 
ein integratives Wohnkonzept der Lebens-
hilfe mit einer kleinen Einheit für einen 
Lebensmittelmarkt mit Café-Nutzung und 
Kindertagesstätte vorgesehen. Im Bereich 

des jetzigen Hartplatzes soll die Errich-
tung einer 3-fach-Sporthalle ermöglicht 
werden.

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt 
eine Fläche von ca. 9.781 m², hiervon ent-
fallen ca. 3.737 m² auf das Sondergebiet 
Sportanlagen und ca. 6.044 m² auf die 
geplanten Nutzungen der Lebenshilfe 
Erlangen-Höchstadt (West) e. V..

Mit dem Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 68 „Sondergebiet 
Beethovenstraße“ nach § 13a BauGB wur-
de gleichzeitig beschlossen, den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 
15 c „Sondergebiet Nahversorgungsein-
richtung Süd“ vom 26.06.2003 aufzuheben 
und damit dieses Bauleitplanverfahren zu 
beenden. 

Informationsveranstaltung:
Zusätzlich findet am Dienstag, 20. März 

2018, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des 
Rathauses eine Informationsveranstaltung 
statt.

Wichtige Hinweise für Hunde-
halter

Wer einen über vier Monate alten, noch 
nicht gemeldeten Hund hält, muss diesen 
unverzüglich bei der Stadt Herzogenaurach 
anmelden. Zur Kennzeichnung eines jeden 
angemeldeten Hundes gibt die Stadt Her-
zogenaurach ein Hundezeichen aus. Endet 
die Hundehaltung oder ist der Halter aus 
der Stadt Herzogenaurach weggezogen, 
ist der Hund unverzüglich bei der Stadt 
Herzogenaurach abzumelden. Fallen die 
Voraussetzungen für eine Steuervergüns-
tigung weg oder ändern sie sich, so ist 
das der Stadt Herzogenaurach  ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen. Hinweise auf 
nicht angemeldete Hunde werden streng 
vertraulich behandelt. Auskünfte unter Tel. 
09132 / 901-150.

Agenda 21: Arbeitskreis 
„Stadtentwicklung“

Die nächste Sitzung findet am Don-
nerstag, 22. März 2018, 19.30 Uhr, 
im Generationen.Zentrum, Erlanger 
Straße 16, Besprechungszimmer 
1, statt. Die Sitzungen sind alle 
öffentlich. 
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Allgemeinmedizin
Deistler anwesend
Fuchs ab 30.03. bis 08.04.2018
Hafeneder ab 24.03. bis 02.04.2018
Hanslik ab 22.03. bis 02.04.2018
Hassler ab 29.03. bis 02.04.2018
Hübschmann anwesend
Lang-Speaight ab 30.03. bis 08.04.2018
Lange/Klöckner anwesend
Peuker/Brunotte/Ropers ab 24.03. bis 02.04.2018 
Steinlein anwesend
Stengel ab 24.03. bis 02.04.2018
Weidhaus ab 29.03. bis 02.04.2018
Augenheilkunde
Wehner, Wojnar u. Kollegen am 04.04.2018
Chirurgie
Grimm/Hingler/Adam anwesend
Melzer anwesend
Frauenheilkunde
Ebert anwesend
Koch anwesend
Tetzel anwesend
Hautkrankheiten
Konrad ab 28.03. bis 02.04.2018
HNO-Heilkunde
Bucher anwesend
Innere Medizin
Buss ab 24.03. bis 08.04.2018
Dittrich ab 24.03. bis 02.04.2018
Hafeneder ab 24.03. bis 02.04.2018
Kuly ab 24.03. bis 08.04.2018
Posfay ab 30.03. bis 08.04.2018
Kinder- u. Jugendmedizin
Gerlitz/Rössler/Zenger anwesend
Lautenbach anwesend
Kinder- u. Jugendpsychiatrie
Nedoschill ab 30.03. bis 08.04.2018
Nervenheilkunde
Konrad ab 24.03. bis 08.04.2018
Ruschhaupt ab 29.03. bis 03.04.2018
Orthopädie
Esper/Reinhold/Rösing anwesend 
Urologie
Grunert/Henschel anwesend

Urlaubskalender des Ärztenetzes HERZOgenaurach e. V.  
Osterferien 2018

| ANZEIGE
Flächenmitteilung zur Festset-
zung der Niederschlagswasser-
gebühr und der Kanalherstel-
lungsbeiträge sowie Regen-
wassernutzung zum häuslichen 
Gebrauch

Die Stadt Herzogenaurach weist ihre 
Bürgerinnen und Bürger darauf hin, neu be-
festigte Flächen, von denen Niederschlags-
wasser in die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung direkt oder indirekt eingeleitet 
wird (z. B. bei Neubauvorhaben), zu melden. 
Die Grundstückseigentümer sind rechtlich 
verpflichtet, Änderungen der gebührenre-
levanten Fläche ohne Aufforderung binnen 
eines Monats nach Fertigstellung bei der 
Stadt anzuzeigen. Die zuständige Stelle 
dafür ist das Steueramt. Auskünfte unter 
Tel. 09132 / 901-151. Ebenso gilt auch hin-
sichtlich des Kanalherstellungsbeitrages 
für die Grundstückseigentümer die Pflicht 
zur Mitteilung beitragsrelevanter Flächen-
änderungen. Zu melden sind insbesondere 
verfahrensfreie Änderungen an Wohn- und 
Betriebsgebäuden, wie zum Beispiel ein 
genehmigungsfreier Dachgeschossausbau. 
Zuständig ist hier das Amt für Bauordnung, 
Verkehrswesen und Beiträge. Auskünfte 
unter Tel. 09132 / 901-228. Ferner weist 
die Stadt Herzogenaurach bei der Nutzung 
von Wasser aus Eigengewinnungsanlagen 
(z. B. Brunnen oder Regenwasserzisternen) 
zum Zwecke des häuslichen Gebrauches 
(z. B. WC-Spülung) auf die Schmutzwas-
sergebührenpflicht hin, da dieses Wasser 
der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tung als Schmutzwasser zugeführt wird. 
Derartige Wassermengen sind über eine 
separate Messeinrichtung zu erfassen und 
bei der Jahresablesung durch die Herzo 
Werke GmbH mit anzugeben. Informati-
onen unter Tel. 09132 / 901-151 sowie 
auf www.herzogenaurach.de (Stichwort 
„Stadtentwässerung“). Überprüfungen 
der gebührenrelevanten Angaben werden 
durch städtische Mitarbeiter vorgenom-
men. Diese legitimieren sich durch einen 
Dienstausweis der Stadt Herzogenaurach.

Konzert mit irischer Musik
Anlässlich des St. Patrick‘s Day veranstaltet die Musikschule Herzogenaurach in der 

renovierten Marienkapelle, Kirchenplatz, am Freitag, 23. März 2018, um 18.00 Uhr ein 
Konzert mit irischer Musik. Auf Blockflöten, Tin Whistle und Harfen spielen Schülerinnen 
und Schüler von Uli Nix bekannte und weniger bekannte Tunes von der grünen Insel. Der 
Eintritt ist frei. 

Standesamt geschlossen

Das Standesamt der Stadt Herzo-
genaurach hat am Dienstag, 20. 
März 2018, wegen einer Fortbil-
dungsmaßnahme geschlossen.
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Haushaltssatzung der Pfründner-Hospital-, Seel- und   
Siechhausstiftung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes und des Art. 63 ff. der Baye-
rischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Herzogenaurach für die Pfründner-Hospital-, 
Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 191.350 EUR
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 63.330 EUR
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von 128.020 EUR

2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 143.850 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 20.080 EUR
 und einem Saldo von 123.770 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  50.000 EUR
 und einem Saldo von  - 50.000 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  0 EUR
 und einem Saldo von 0 EUR
 
d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von  73.770 EUR

ab.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach 
dem Haushaltsplan wird auf 28.700 EUR festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Herzogenaurach, 9. März 2018 
Dr. German Hacker, Erster Bürgermeister

Die Stadt Herzogenaurach hat dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt als Rechtsauf-
sichtsbehörde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vorgelegt. 

Die nach der Bayerischen Gemeindeordnung ggf. erforderlichen Genehmigungen wur-
den erteilt.

Gemäß Art. 65 Abs. 3, 26 Bayerische Gemeindeordnung wird die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2018 hiermit amtlich bekannt gemacht. 

Der Haushaltsplan 2018 liegt in der Zeit vom 15. bis 29. März 2018 im Rathaus, 
Marktplatz 11, 91074 Herzogenaurach, Zimmer Nr. 13 (Stadtkämmerei), während der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht auf.

Umwelttipp im März:  
Blumenwiese und Blumenrasen 
anstatt Einheitsgrün

Der oft geschätzte „englische Rasen“ ist 
pflegeaufwändig, wasserbedürftig und für 
Tiere nahezu eine grüne Wüste. Eine Wiese 
mit Kräutern und Blumen dagegen bringt 
neues Leben in den Garten und leistet 
einen Beitrag gegen das Insektensterben.

Allgemein ist eine Wiese wesentlich pfle-
geleichter als ein grüner Zierrasen. Weder 
Düngung noch Spritzmittel sind nötig, es 
muss nicht ständig gegossen werden, 
und auch das Mähen sollte auf zwei bis 
drei Schnitte im Jahr vermindert werden. 
Optimal für die Anlage von Blumenwiesen 
sind nährstoffarme, eher trockene Böden 
in voller Sonne. Guter Zeitraum für die Aus-
saat sind die Monate März bis Mai. 

Die ersten Schritte vom vorhandenen 
Rasen zur Blumenwiese sind: den Rasen 
nicht mehr düngen, seltener und nicht zu 
kurz mähen, Grasschnitt konsequent ent-
fernen und den Boden eventuell mit Sand 
abmagern, um gute Bedingungen für das 
Ansiedeln von Wildblumen zu schaffen. Mit 
etwas Zeit verwandelt sich der bestehende 
Rasen durch natürliche Sukzession in eine 
farbenfrohe Blumenwiese. Durch Aussäen 
von Wildblumensamen oder „Bienen-
weide“ kann dieser Prozess beschleunigt 
werden. Der Nachteil sehr artenreicher, 
magerer Blumenwiesen ist, dass sie nur 
betreten werden können, solange die Ve-
getationsschicht noch flach ist. Als Spiel- 
und Sportflächen sind sie nicht geeignet.

Alternativ besteht die Möglichkeit, einen 
nährstoffreicheren „Blumenrasen“ zu kul-
tivieren. Löwenzahn und Gänseblümchen, 
die sich in der Regel von alleine ansiedeln, 
sind der erste Schritt. Weitere Arten wie 
Klee und Wiesenschaumkraut folgen. 
Außerdem können verschiedene Zwie-
belpflanzen, z. B. Schneeglöckchen und 
Krokusse, den Blumenrasen aufwerten. 

Wem die komplette Verwandlung seines 
Rasens in ein Blütenmeer zu radikal ist, 
kann auch mit der Umwandlung einiger  
weniger genutzter Rasenflächen in seinem 
Garten beginnen und so kleine Oasen für 
Bienen und Insekten schaffen.

Eine weitere Möglichkeit, Lebensraum 
für Insekten zu schaffen, ist das extensive 
Begrünen von Garagen/Carport-, Garten-
hütten- oder Hausdächern. Die Stadt Her-
zogenaurach bezuschusst die freiwillige 
Dachbegrünung mit maximal 2.400 EUR. 
Mehr zu dieser und weiteren Förderungs-
maßnahmen auf www.herzogenaurach.de. 
(Stichwort: „CO2-Minderung“).
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Notrufe und Notdienste
Emergency services / Services d‘urgence et d‘accident

Herausgeber: Stadt Herzogenaurach - V.i.S.d.P.: Dr. German Hacker, Erster Bürgermeister
Redaktion: Helmut Biehler, Brinja Goltz, Verena Narriman, Tel. 09132 / 901-122, E-Mail: amtsblatt@herzogenaurach.de
Druck und Verteilung: L/M/B Druck GmbH Mandelkow, Tel. 09132 / 78330

Feuerwehr Tel. 112
Fire department 
Sapeurs-pompiers

Giftnotruf Berlin Tel. 030/19240
Poison emergency number, Berlin  
Centre antipoison de Berlin

Bürgerbüro: Abholung beantragter Dokumente
Personalausweise, die vom 22. Februar – 2. März 2018, und 

Reisepässe, die vom 8. – 23. Februar 2018 beantragt worden 
sind, können abgeholt werden. Ausweispapiere müssen persön-
lich oder mit einer schriftlichen Vollmacht abgeholt werden (gilt 
auch für Ehegatten und Kinder ab 16). Diese vorgeschriebene 
Abholvollmacht für den neuen Personalausweis ist unter www.
herzogenaurach.de, Stichwort „Ausweis- und Passdokumente“, 
zu finden bzw. im Bürgerbüro erhältlich. Der neue Personalaus-
weis kann nur nach Erhalt des PIN-Briefes abgeholt werden. 

Bei der Abholung sind die alten Dokumente (Personalausweis/
Reisepass) zwingend vorzulegen.

Bei Fragen zur Beantragung bzw. Abholung von Dokumenten 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros 
unter Tel. 09132 / 901-176 gerne zur Verfügung. 

Polizei  Tel. 110
Police 
Police

Notarzt und Rettungsdienst Tel. 112
Krankentransport Tel. 112
Doctor on emergency call / Médecin d'urgence
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Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do. 18.00 – 8.00 Uhr Folgetag; Mi. 13.00 – Do. 
8.00 Uhr; Fr. 13.00 – Mo. 8.00 Uhr; vom Vorabend eines Fei-
ertages 18.00 Uhr bis zum nachfolgenden Werktag 8.00 Uhr.

Ärztlicher Notdienst Tel. 116 117
(bundesweit gebührenfrei)
Emergency medical service / Permanence médical

Apothekennotdienst
Pharmacies on duty / Pharmacie de garde
Dienstbereitschaft: 8.00 – 8.00 Uhr Folgetag 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de

Do., 15.3.: Lohhof-Apotheke, Schützengraben 62,
  Tel. 09132 / 63283 
Fr., 16.3.: Sonnen-Apotheke, Hauptstr. 26,  
  Tel. 09132 / 5019 
Sa., 17.3.: Stadt-Apotheke, Hauptstr. 36, 
  Tel. 09132 / 8000
So., 18.3.: Sternen-Apotheke, Niederndorfer Hauptstr. 25, 
  Tel. 09132 / 7384083 
Mo., 19.3.: Apotheke am HerzogsPark, Haydnstr. 23, 
  Tel. 09132 / 7384010
Di., 20.3.: Linden-Apotheke, Veitsbronner Str. 21,   
  Obermichelbach, Tel. 0911 / 97596600 
Mi., 21.3.: Apotheke am Markt, Kirchenplatz 1, 
  Tel. 09132 / 3434 
Do., 22.3.: Beyschlag‘sche Apotheke, Hauptstr. 31, 
  Tel. 09132 / 3012 

Pflege- und Demenzberatung
Die Beratungsstelle des ASB Erlangen-Höchstadt macht von 

Dienstag, 20., – Donnerstag, 29. März 2018, Urlaub.

Hospizverein Herzogenaurach e.V.
Bereitschaftstelefon: 0179 / 9292888
Bürodienst: mittwochs 10.30 – 12.00 Uhr
info@hospizverein-herzogenaurach.de

Notdienste der HerzoWerke bei Störungen
Stand-by duty, HerzoWerke 
Service d'urgence, HerzoWerke

Erdgasversorgung:  Tel. 09132 / 904-53 
Trinkwasserversorgung: Tel. 09132 / 904-54 
Stromversorgung:  Tel. 09132 / 904-55 
Fernwärmeversorgung:  Tel. 09132 / 904-56 
Telekommunikationsdienste der Herzo Media 
Störungsannahme 8.00 – 20.00 Uhr:  Tel. 09132 / 904-57

Hilfe – Gewalt gegen Frauen Tel. 08000/116016
Help – Violence against women 
Aide – Violence envers les femmes

Samstag/Sonntag, 17./18. März 2018: 
Michael Fischer, Schulstr. 6 1/2, Großenseebach,   
Tel. 09135 / 210050
www.notdienst-zahn.de

Zahnärztlicher Notdienst
Dentist on duty / Dentiste de garde
Sprechzeiten: 10.00 – 12.00 / 18.00 – 19.00 Uhr

Herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen 

eine Änderung gegenüber der Druckversion vorgenommen. Der 
amtliche Teil des Amtsblattes ist unverändert.


